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3 3 3 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 77 Gaberl Straße im Bereich der Gemeinden
Graden und Köflach

3 3 4 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 115 Eisen Straße im Bereich der Gemeinde
St. Ulrich bei Steyr

3 3 5 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 315 Reschen Straße im Bereich der
Gemeinde Nauders

3 3 6 . Verordnung: Delegierung von Befugnissen hinsichtlich elektrischer Leitungsanlagen an den Landes-
hauptmann von Oberösterreich und an den Landeshauptmann von Salzburg

333. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 30. Juni
1989 betreffend die Bestimmung des Straßen-
verlaufes der B 77 Gaberl Straße im Bereich

der Gemeinden Graden und Köflach

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 63/1983 wird verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 77
Gaberl Straße wird im Bereich der Gemeinden Gra-
den und Köflach wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse führt von
km 42,68 bis km 42,83 und von km 43,04 bis
km 43,10.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustel-
lenden Straßentrasse aus den beim Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim
Amt der Steiermärkischen Landesregierung sowie
bei den Gemeinden Graden und Köflach aufliegen-
den Planunterlagen (Plan-Nr. BO 77-16 im Maß-
stab 1 : 2 880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel

3 3 4 . Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 28. Juni
1989 betreffend die Bestimmung des Straßen-
verlaufes der B 115 Eisen Straße im Bereich

der Gemeinde St. Ulrich bei Steyr

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 63/1983 wird verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 115
Eisen Straße wird im Bereich der Gemeinde
St. Ulrich bei Steyr wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 25,08 (alt), verläuft sodann in gestreckterer
Linienführung unter teilweiser Verwendung der
bestehenden Trasse und bindet bei km 25,50 (alt)
wieder in den Bestand ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustel-
lenden Straßentrasse aus den beim Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim
Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
sowie bei der Gemeinde St. Ulrich bei Steyr auflie-
genden Planunterlagen (Plan-Nr. 8604 im Maßstab
1 : 1 000) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel

335. Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 23. Mai
1989 betreffend die Bestimmung des Straßen-
verlaufes der B 315 Reschen Straße im Bereich

der Gemeinde Nauders

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 63/1983 wird verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 315
Reschen Straße wird im Bereich der Gemeinde
Nauders wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt bei
km 36,00 und bindet bei km 36,64 wieder in den
Bestand ein.

Im einzelnen ist der Verlauf der neu herzustel-
lenden Straßentrasse aus den beim Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Angelegenheiten, beim
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Amt der Tiroler Landesregierung sowie bei der
Gemeinde Nauders aufliegenden Planunterlagen
(Plan-Nr. 416-7 im Maßstab 1 : 2880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung. Die
Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind den
aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Schüssel

3 3 6 . Verordnung des Bundesministers für
wirtschaftliche Angelegenheiten vom 5. Juli
1989 über die Delegierung von Befugnissen
hinsichtlich elektrischer Leitungsanlagen an
den Landeshauptmann von Oberösterreich
und an den Landeshauptmann von Salzburg

Auf Grund des § 25 des Bundesgesetzes vom
6. Feber 1968, BGBl. Nr. 70, über elektrische Lei-

tungsanlagen, die sich auf zwei oder mehrere Bun-
desländer erstrecken (Starkstromwegegesetz 1968),
wird verordnet:

Die Landeshauptmänner von Oberösterreich und
Salzburg werden ermächtigt, anstelle des Bundes-
ministers für wirtschaftliche Angelegenheiten die
auf Grund des Starkstromwegegesetzes 1968 zum
Bau und Betrieb erforderlichen Amtshandlungen
einschließlich der Erlassung der Bescheide im Rah-
men ihres jeweiligen Wirkungsbereiches für die
elektrischen Leitungsanlagen der Bewilligungswer-
berin OKA, Oberösterreichische Kraftwerke AG
„30 kV-Trafostation und 30 kV-Leitungseinbin-
dung Unterach Arzneimittelfabrik" vorzunehmen.

Schüssel


